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Eine neue Organisation:
Schweizerische
Verkehrs-Stiftung
Die von Ärzten, Wissenschaftern, Planern,
Kulturschaffenden und Politikern verschie-
dener Parteien ins Leben gerufene Stiftung
will die Interessen aller Verkehrsteilneh-
mer vertreten. Um ein Gleichgewicht auf
dem Gebiet des Verkehrs herzustellen, will
sich die Stiftung vor allem auch für die
Anliegen der bisher Benachteiligten, der
Schwachen und Unorganisierten, stark ma-
chen. Sie ist nicht gegen den Autoverkehr
eingestellt, aber gegen dessen Auswüchse.
Die Stiftungsurkunde nennt als Zweck der
SVS:
«Die Stiftung bezweckt die Förderung ei-
nes menschen- und naturgerechten Ver-
kehrswesens, insbesondere nach folgen-
den Grundsätzen:
— sparsame Verwendung von Energie,

Raum, Rohstoffen;
— minimale Umweltbelastung, vor allem

durch Lärm, Erschütterungen, Schmutz-
und Schadstoffe;

— Vermeidung von unnötigem Verkehrs-
aufkommen;

— optimale Sicherheit und Gesundheit für
alle Verkehrsteilnehmer, namentlich für
Kinder, ältere Leute und Behinderte;

— Begünstigung von Verkehrsmitteln mit
optimalem Wirkungsgrad;

— Förderung verkehrsarmer Raumord-
nungs- und Siedlungsstrukturen;

— Schutz der Natur und der Kulturgüter
gegen Beeinträchtigung durch den Ver-
kehr.»

Die Verkehrs-Stiftung hat inzwischen bereits
einen Verkehrsclub gegründet, der allen
Verkehrsteilnehmern, also auch den Fuss-

gängern, Motorrad- und Velofahrern, offen-
steht. Hinter diesem Projekt steht die Über-
legung, dass wohl nicht wenige Autofahrer
nur deshalb einem der grossen Automo-
bilverbände angehören, weil sie auf deren
Dienstleistungen (Pannenhilfe, Rechts-
schütz usw.) angewiesen sind. Der junge
«Verkehrsclub der Schweiz», dem schon
10 000 Mitglieder angehören, will ein
eigenes Dienstleistungsangebot aufbauen
und versteht sich damit als eine Alternative
zu den Automobilverbänden TCS und ACS.
Verlangen Sie Unterlagen bei der Schwei-
zerischen Verkehrs-Stiftung, Bahnhofstr. 8,
3360 Herzogenbuchsee, Tel. 063/61 51 51.

Vorstösse von Zürcher
Gemeinderätinnen
Catherine Pelli (soz.) postulierte für einen
Kinder-Hauspflegedienst für berufstätige
Eltern. Stadträtin Emilie Lieberherr er-
klärte sich bereit, das Postulat zu prüfen;
der Rat lehnte jedoch mit 57:29 Stimmen
ab. Es wäre darum gegangen, über die So-
zialdienste abzuklären, ob die grossen
Probleme für berufstätige Eltern bei der
Erkrankung eines Kindes durch einen spe-
ziehen Betreuungsdienst gemildert werden
könnten, zu einem dem Familieneinkom-
men angepassten Tarif. Es wurde auf den
bereits bestehenden Hauspflegedienst ver-
wiesen, und ein Ratsmitglied formulierte,
wenn ein Kind fiebernd, um Atem ringend
darniederliege, gehöre die Mutter auf alle
Fälle an sein Bett und nicht an eine Werk-
bank. (Gemeinderatssitzung vom 14. Nov.)

Ingrid Schmid (poch) hatte zum Verhalten
der Polizei bei Vergewaltigungen eine In-
terpellation eingereicht, provoziert durch
einen stossenden Vorfall: Ein Polizeibeam-
ter hatte einem Anzeigeerstatter gegenüber
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die Bemerkung fallen lassen: «Vielleicht hat
die Dame das gern». Ingrid Schmid attak-
kierte die Haltung der Polizei, sie entspre-
che jener der gesamten Gesellschaft, de-
ren Haltung Vergewaltigungen gegenüber
von einer Männerideologie geprägt sei. So
müsse eine Frau nach einer Vergewalti-
gung immer ihre Unschuld beweisen, weil
man ihr nicht traue.
In seiner Antwort bestätigte Polizeivorstand
Hans Frick den in der Interpellation kriti-
sierten Vorfall. Der angeschossene Polizist
sei gerügt worden. Die Ausbildung der
Beamten für Vergewaltigungsfälle sei an
sich genügend, man erwarte von ihnen
ausdrücklich «menschliches Verständnis,
Kontaktfähigkeit, Geduld, Takt und Sach-
lichkeit». Im Rahmen der Ausbildung wer-
den die Polizeibeamten über die psycholo-
gische Verfassung einer Frau, die das Op-
fer eines Notzuchtdeliktes geworden ist,
einlässlich informiert. Es treffe allerdings
zu, dass sich viele Frauen schämen, An-
zeige zu erstatten. Schuld daran könne
nicht die Polizei sein Von 1975 bis 1978
gingen bei der Stadtpolizei 144 Anzeigen
wegen Vergewaltigung und Notzuchtver-
suchs ein. In 70 Prozent der Fälle wurden
die Täter ermittelt. Die Interpellantin Ingrid
Schmid betonte, es gehe ihr nicht darum,
vermehrt polizeiliche Massnahmen zum
Schutz vor Vergewaltigungen zu fordern.
Vielmehr sei ein Umdenken in der Gesell-
schaff erforderlich. Bei der Polizei sollten
vermehrt Frauen in der Ausbildung einge-
setzt werden, damit diese schwierigen Fra-
gen nicht allein von Männern behandelt
werden. (Gemeinderatssitzung vom 21.

November)
Einen umfassenden Kündigungsschutz für
weibliche städtische Angestellte während
der ganzen Schwangerschaft und des Mut-

terschaftsurlaubes wird es vorerst nicht
geben. Der Gemeinderat lehnte eine ent-
sprechende Motion von Ingrid Schmid
(poch) mit 48 gegen 39 Stimmen ab; auf
die vorgeschlagene Umwandlung der Mo-
tion in ein unverbindlicheres Postulat woll-
te sie sich nicht einlassen, da der Kündi-
gungsschutz gemäss Obligationenrecht
vollständig ungenügend sei. (Gemeinde-
ratssitzung vom 5. Dezember)

Notizen

# Lorbeer für die Zürcher Filmerin Marlies
Graf: An den 22. Internationalen Leipziger
Dokumentär- und Kurzfilmwochen wurde
ihr Film «Behinderte Liebe» mit der «Sil-
bernen Taube» ausgezeichnet. Der Film
erhielt bereits an der Internationalen Film-
woche von Mannheim sowie am Dokumen-
tarfilmfestival von Nyon verschiedene
Preise.

# Ein Weiterbildungsinstitut für Frauen
hat kürzlich die Germanistin Dr. Monique
Siegel (40) in Zürich geschaffen. Es heisst
«SIB Bildungsinstitut für die Frau» und
bietet (ähnlich wie die schon früher vorge-
stellte neue Institution «Neuanfang im Be-
ruf») ein vielversprechendes, vielseitiges
Programm, speziell zugeschnitten auf die
Bedürfnisse von Frauen, die geistig fit
bleiben oder nach der «Familienphase» be-
ruflich nochmals starten wollen. Ort: Bade-
nerstrasse 694. Anmeldung und Informa-
tion über Telefon 01/62 20 60. Kosten pro
Seminar und Semester 300 Franken. Für
Härtefälle stehen jeweils zwei Stipendien
zur Verfügung.

# Die Ofra (Organisation für die Sache
der Frauen) hat beschlossen, das «Fräu-
lein» zu Grabe zu tragen: Sie will an mög-
liehst viele Institutionen wie Behörden von
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